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Berliner Einkommensrunde 2008:
Streikaufrufe, Kundgebungen und Demonstrationen

Der Senat von Berlin glaubt, der Tarifkonflikt in Berlin sei erledigt. Mit Einmalzahlungen von je 300 Euro im Oktober

2008 und Oktober 2009 speist er die Beschäftigten im öffentlichen Dienst ab. Damit handelt er nach der Devise:

Almosen statt fairer Bezahlung. Überall in der Republik erhalten die Beschäftigten im Landesdienst im Jahr 2008

eine Erhöhung der Entgelte von 2,9 Prozent. Nur in Berlin gilt für die Kolleginnen und Kollegen des öffentlichen

Dienstes nicht die Regel, dass gleiche Arbeit auch gleich bezahlt wird. Hier werden Beschäftigte arm trotz Arbeit.

300 Euro jährlich sind eine Provokation! Körting, Sarrazin und Wowereit provozieren bewusst die Arbeitnehmer

und Beamten in Berlin! Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, darunter Kolleginnen und Kollegen aus der

Berliner Steuerverwaltung, haben genug von zynischen Angeboten und der Sparstrumpfpolitik des Berliner

Senats. Sie waren aufgerufen, erneut ihren Unmut kund zu tun und trafen sich am 15. September 2008 am

Brandenburger  Tor  zu e iner  Stre ikkundgebung und zu e iner  Demonstrat ion vor  dem Bundesrat .

Die Kundgebung vor dem Brandenburger Tor war die zweite große Ak-

tion der dbb tarifunion, der Deutschen Steuer-Gewerkschaft und wei-

teren dbb-Mitgliedsgewerkschaften bei dem diesjährigen Tarifkonflikt.

Bereits vor den Sommerferien brachten viele Streikende ihren Unmut

über die weiterhin sture Haltung des Berliner Senats zur Erhöhung

von Vergütungen und Löhnen eindrucksvoll zum Ausdruck. Denn:

Der Senat von Berlin blockiert und sabotiert. Und das seit Monaten!

Ein Finanzsenator, der nur „nach unten“ rechnet, beim Perso-

nal und bei der Bezahlung, und der sich zudem noch in Menü-

empfehlungen für Hartz-IV-Empfänger ergeht, vermittelt in die-

ser Form allen Kundgebungsteilnehmern und Streikenden die

notwendige Kraft, solange für ihre Interessen den Arbeitskampf

zu führen, bis endlich ein Einlenken beim Senat zu erkennen

ist und ein verhandlungsfähiges Angebot auf dem Tisch liegt.

Die letzte Tariferhöhung und Anpassung der Beamtenbesoldung bzw.

–versorgung in Berlin erfolgte im Jahr 2004. Seit 2004 boykottiert

der Berliner Senat die Teilnahme an der allgemeinen Einkommens-

entwicklung für Berliner Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst

sowie Beamte und Versorgungsempfänger des Landes Berlin.

Der DSTG-Landesverband Berlin ruft alle Mitglieder auf, sich

weiterhin solidarisch zu verhalten und sich gemeinsam –

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Beamtinnen und

Beamte – für die gewerkschaftlichen Forderungen einzusetzen.

Weitere gemeinsame Berliner Aktionen in unterschiedlichen

Dienststellen und auch von unbefristeter Dauer müssen folgen:

Streikaufrufe, Kundgebungen und Demonstrationen!
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- die Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung

IMPRESSUM
DEUTSCHE STEUER-GEWERKSCHAFT - Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung im dbb beamtenbund und tarifunion

Herausgeber: Landesleitung der DEUTSCHEN STEUER-GEWERKSCHAFT - LANDESVERBAND BERLIN, Motzstraße 32, 10777 Berlin (Tempelhof-Schöneberg)
Öffnungszeiten der Landesgeschäftsstelle: Mo: 9:00 - 18:00 Uhr Di - Do: 9:00  - 14:00 Uhr
Telefon: 030 21473040 Telefax: 030 21473041 E-Mail: info@dstg-berlin.de Internet: www.dstg-berlin.de

Verantwortlich für den Inhalt: Jürgen Köchlin

Redaktion: Carola-Maria Collé,   Detlef Dames,   Rolf Herrmann,   Jürgen Köchlin,   Mario Moeller,   Bernd Raue,   Frank Schröder
Redaktions-/Anzeigenschluss ist jeweils der 10. des Monats. Namentlich gekennzeichnete Beiträge stimmen nicht immer mit der Ansicht der Redaktion überein.
Bei Leserbriefen, e-mail und Faxen behält sich die Redaktion Kürzungen und redaktionel le Änderungen vor.

© 2009  Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung oder Verbreitung nur nach Genehmigung mit Quellenangabe.

Fotos: DSTG Berlin Archiv, DSTG-Bundesleitung

Anzeigenverwaltung: Götz Lemke

Kontoverbindung: Commerzbank AG Berlin,  BLZ 100 400 00,  Konto-Nr. 03 88 200 800

Gestaltung/Layout: Jürgen Köchlin

Druck: DRUCKEREI  WICHMANN - Offsetdruck - Buchbinderei, Askanierring 155-156, 13585 Berlin (Spandau)
Telefon: 030 3752030 Telefax: 030 3755226 E-Mail: druckerei.wichmann@t-online.de

Titellayout: Karsten Köchlin

Auflage: 8.100 Exemplare - kostenlose Verteilung an die Beschäftigten der Berliner Finanzverwaltung 56. Jahrgang    Ausgabe Nr. 4/2008

Der zweite Vorsitzende des dbb Frank Stöhr hat in einem Interview mit RBB Inforadio die Abwerbeversuche einiger

Bundesländer im Beamtenbereich als problematisch bezeichnet. Anlass zur Kritik gaben unter anderem die Vorstöße

der Berliner Polizei und des Hessischen Kultusministeriums, die zuletzt mit besseren Stellenangeboten um Beamte

aus anderen Bundesländern gezielt geworben hatten.

dbb und DSTG kritisieren
Abwerbepraxis im Beamtenbereich

„Mobilität im öffentlichen Dienst ist aus Sicht

der einzelnen Beamten als durchaus positiv

zu sehen“, sagte Stöhr. Jedoch warnte er vor

einem massiven Personalwettbewerb zwischen

den Bundesländern. „Die Bürger haben überall

in Deutschland Anspruch auf einen

leistungsstarken und qualifizierten öffentlichen

Dienst. Es darf nicht sein, dass sich

wirtschaftlich stärkere Länder auf Kosten

schwächerer Länder einen Vorsprung in

Bildung und Sicherheit verschaffen.“

Es sei durchaus verständlich, wenn einzel-

ne Beamte dorthin wechselten, wo ihnen

bessere Berufschancen geboten würden,

sagte Stöhr. „Aus gesellschaftlicher Sicht

ist es jedoch höchst problematisch, wenn

sich der föderale Wettbewerb um Personal

weiter zuspitzt.“

Insbesondere, wenn es sich um sensible

Bereiche wie Bildung und innere Sicherheit

handele. Stöhr: „Deshalb setzen wir uns

weiterhin für gleichwertige Arbeits- und

Einkommensbedingungen in allen

Bundesländern ein, damit der öffentliche

Dienst überall in Deutschland attraktiv bleibt.“

Aus der Berliner Steuerverwaltung finden

insbesondere Steuer- und Finanzanwärter

nach erfolgreichem Abschluss eine sofortige

Einstellung in anderen Bundesländern, weil die

Senatsverwaltung für Finanzen im Rahmen

ihrer Einstellungspolitik nur sehr eingeschränkt

diesem Personenkreis eine Chance gibt.

Der dbb berlin hat in einem Schreiben an den Innensenator zur neuen rechtlichen Grundlage für die Gewährung der

Beihilfe an die Beamtinnen und Beamten sowie ihrer Angehörigen im Landesbeamtengesetz weiter die Anwendung des

Beihilferechts des Bundes eingefordert und die Absicht des Senats begrüßt, dieser Forderung nachzukommen. Mit der

Übernahme des Beihilferechts des Bundes werden auch die zahlreichen Verbesserungen und Änderungen in der

Bundesbeihi l feverordnung voraussichtl ich im Oktober für die Berl iner Beihi l feberechtigten wirksam.

dbb berlin fordert Beihilferecht des Bundes
und kritisiert

lange Bearbeitungszeiten der Beihilfeanträge

Da im Recht der Beihilfe des Bundes die

„Kostendämpfungspauschale“ nicht vorgese-

hen ist, forderte der Landesvorsitzende des

dbb berlin, Joachim Jetschmann, „dass die-

ser Eingriff zum Nachteil der Beamtinnen und

Beamten sowie Richter und Richterinnen

wieder rückgängig gemacht wird.“ Der

Landesvorsitzende forderte auch die Besei-

tigung des „Ausschlusses der Wahl-

leistungen“ im Beihilferecht des Landes

Berlin. Der Wiedereinführung der „Altregelung

des Bundes“ bis Ende 2003 bei der Beihilfe-

fähigkeit der Aufwendungen für Arznei- und

Verbandmittel sowie Kompensation durch Er-

höhung der Praxisgebühr um 5 Euro stimmt

der dbb berlin nach intensiven Berechnungen

zu. Jedoch wird eine „Vorbehaltsklausel“ mit

Hinweis auf die Versagung der Vorteile einer

Beitragsentlastung der gesetzlich Versicherten

bei Einführung dieser Gebühr angeregt. Zu-

sätzlich sollte im Hinblick auf das Urteil des

Bundesverwaltungsgerichts vom 27. Juni 2008

eine Belastungsgrenze eingeführt werden, um

in besonderen Härtefällen auf Antrag einen

individuellen Ausgleich gewähren zu können.

In dem Schreiben an den Innensenator be-

zeichnete der Landesvorsitzende des dbb

berlin, Joachim Jetschmann, „die langen

Bearbeitungszeiten für Beihilfeanträge für die

Beihilfeberechtigten als nicht hinnehmbar“.
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Sparsenator billigt unnötige Kosten

Finanzsenator Sarrazin pocht stets auf eine sparsame Haushaltsführung.

Auch die Senatsverwaltung für Finanzen verfährt nach diesem Strickmuster

mit Finanzämtern und Personalvertretungen.

Doch offenbar ist genügend Geld auch für unnötige Ausgaben vorhanden.

Wie wäre es sonst erklärbar, dass die Senatsverwaltung für Finanzen die

Mitbestimmungsrechte der Personalvertretungen verletzt. Und schließlich

sogar Gerichtsentscheidungen des Berliner Verwaltungsgerichtes

missachtet, obwohl die Aussagen des Verwaltungsgerichts Berlin eindeutig

waren.

Soll etwa die konsequente Ignorierung des VG-Urteils zur EOSS-Einführung

eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme sein?

Tatsächlich ist es eine Einkommensverbesserungsmaßnahme für

Rechtsanwälte.

Unnötige Prozesskosten sind vermeidbar!

Warum empfiehlt Finanzsenator Sarrazin warme Pullover für kalte Tage und

stellt auchsonst gern aufwendige Sparrechnungen an?

Im Aushebeln der Personalvertretungen gelten offenbar andere Maßstäbe.

Der Umgang der Führungskräfte in der Senatsverwaltung für Finanzen

belegt dies nachhaltig.

So wird sich ein immer teuer werdender Wettkampf zwischen der

Senatsverwaltung und den Personalvertretern entwickeln.

Die Rechtsanwälte werden es Sarrazin danken.

K o m m e n t a r

stv. DSTG-Landesvorsitzender

Jürgen Köchlin
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Beamtenpolitisches Grundsatzgespräch
mit dem Innensenator

In diesem Grundsatzgespräch erörterte der Innensenator Dr. Körting mit den Gewerkschaftsvertretern der dbb-

Gewerkschaften eine Vielzahl von Themen, die auch für den Bereich der Steuerverwaltung von Bedeutung sind. Für die

Deutsche Steuer-Gewerkschaft waren der Landesvorsitzende Detlef Dames und sein Stellvertreter Mario Moeller zugegen.

Den Gewerkschaftsvertretern wurde u.a.

er läutert,  dass die Regelungen des

Haushaltswartejahres schrittweise aufge-

hoben werden sollen. Die Gesetzesvor-

lage  be f indet  s i ch  derze i t  im

Verwaltungsbeteiligungsverfahren. Der

Rege lungsentwur f  s ieh t  mi t  dem

Inkrafttreten des Gesetzes eine Ab-

senkung der Haushaltswartefrist auf 6

Monate und 12 Monate nach Inkrafttreten

des Gesetzes eine vollständige Aufhebung

der Haushaltswartefrist-Regelung vor.

Dies hieße, dass nicht mehr erst nach

einem Jahr die Beförderung ausgespro-

chen werden kann, sondern schon unmit-

telbar nach der Bewährungsbestätigung.

Auf die unhaltbare Situation im Landes-

verwaltungsamt bezüglich des derzeitigen

Bearbeitungsrückstaus bei den Beihilfean-

trägen zeigte sich der Innensenator beratungs-

resistent. Aus seiner Sicht liegt die Lösung des

Problems in der Vereinfachung der Rechtsla-

ge, die jedoch nicht mit der Erhöhung der

Beihilfekosten verbunden sein darf.

Der DSTG-Vorsitzende Detlef Dames wies

ausdrückl ich darauf h in,  dass dies

schlichtweg inakzeptabel sei. Er erneuerte

die Forderung nach einer personellen Auf-

stockung im Landesverwaltungsamt,

ohne die ein dauerhafter Abbau der

Bearbeitungsrückstände nicht möglich sei.

Aus aktuellem Anlass bat der Landesvor-

sitzende Dames um die Klärung einer An-

gelegenheit, die bislang insbesondere die

Personalräte in den Finanzämtern umtreibt.

Seitens der Senatsverwaltung für Finanzen

wird die Kostenerstattung für die Personal-

räte bei kleinen Aufmerksamkeiten anlässlich

Jubiläen und Verabschiedungen verweigert.

Dames verwies in diesem Zusammenhang

auf ein älteres Rundschreiben der Senats-

verwaltung für Inneres über die Abgeltung

der Kosten für Personalvertretungen,

wonach Kosten bis zu einer Höhe von

nunmehr rund 15 € zu erstatten wären.

Da die Haltung der Senatsverwaltung für Fi-

nanzen bei allen Personalräten und betrof-

fenen Beschäftigten gleichermaßen auf

großes Unverständnis stößt, bat er um un-

verzügliche Klärung seitens der Senats-

verwaltung für Inneres, da andernfalls
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Kleine Anfrage

16. Wahlperiode

Kleine Anfrage

der Abgeordneten Monika Thamm (CDU)

vom 16. Juni 2008 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 19. Juni 2008) und Antwort

„...den Umgang mit Personalvertretungen und Mitarbeitern im Geschäftsbereich Finanzen“

     Im Namen des Senats von Berlin beantwor-
te ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt:

     1. Trifft es zu, dass den Personalvertretun-
gen nach § 40 Abs. 1 des Personalvertretungs-
gesetzes notwendige Kosten zu erstatten sind
und in den vergangenen Jahr-zehnten darunter
auch kleinere Aufmerksamkeiten anlässlich von
Dienstjubiläen, Verabschiedungen ausscheiden-
der Dienstkräfte und Beileidsgesten (Karten
Kränze) anlässlich von Todesfällen subsumiert
wurden?

     Zu 1.: Es ist zutreffend, dass entsprechend
den Rundschreiben der für Inneres zuständigen
Senatsverwaltung vom 20.09.1971 (DBl. I S.
324) und 04.07.1979 (DBl. I S. 235) den
Personalvertretungen Mittel für kleinere Auf-
merksamkeiten anlässlich von Dienstjubiläen,
Verabschiedung ausscheidender Dienstkräfte und
Todesfällen im Rahmen der haushaltsrechtlichen
Vorschriften zur eigenverantwortlichen Verwal-
tung (Selbstbewirtschaftung) zur Verfügung ge-
stellt wurden.

     2. Trifft es ferner zu, dass die Senats-
verwaltung für Finanzen die Vorsteherinnen und
Vorsteher der Finanzämter darauf hingewiesen
hat, dass entgegen bisheriger Regelungen den
Personalräten die Aufwendungen für kleine Auf-
merksamkeiten anlässlich von Dienstjubiläen,
Verabschiedung ausscheidender Dienstkräfte und
Beileidsgesten (Karten Kränze) anlässlich von
Todesfällen nicht mehr zu erstatten sind? Wel-
che Stelle hat diese Anweisung ggf. veranlasst?

     Zu 2.: Es ist zutreffend, dass die Vorsteher-
innen und Vorsteher der Berliner Finanzämter –
nach Einholung einer Stellungnahme der Senats-
verwaltung für Inneres und Sport - zur Frage
der weiteren Anwendbarkeit der unter 1. genann-
ten Rundschreiben informiert wurden. Die in den
Rundschreiben aufgezählten Aufmerksamkeiten
gehören aus personalvertretungsrechtlicher Sicht
nicht zu den gesetzlich zugewiesenen Aufgaben
des Personalrats und daher nicht zu den unver-
meidbaren Aufwendungen, die erstattungsfähig
sind. Aus Gründen der allgemeinen Gepflogen-
heit zur Bezeugung menschlicher Verbundenheit
mit Kolleginnen und Kollegen und der Kontakt-
pflege zwischen dem Personalrat und der Dienst-
stellenleitung, die im dienstlichen Interesse lie-
gen und nicht dem privaten Bereich zugeordnet
werden können, sollen jedoch auch weiterhin
im Land Berlin die in dem Rundschreiben aufge-
zählten kleinen Aufmerksamkeiten mit Ausnah-
me der Kostenerstattung für Aufwendungen an-
lässlich der Versetzung von Dienstkräften zu

einer anderen Dienststelle bis zu einer Höhe von
15,- € er-stattungsfähig bleiben. Ein entsprechen-
des Rundschreiben ist in Vorbereitung.

     3. Ist dem Senat bekannt, dass im Doppel-
haushalt 2008/09 in verschiedenen Kapiteln der
Senatsverwaltung für Finanzen (1500 - Politisch
Administrativer Bereich und Service -, 1530 -
Steuern - und 1531 - Finanzämter) Ausgaben für
derartige Zwecke veranschlagt sind, diese Aus-
gaben mithin vor dem Hintergrund des Haushalts-
grundsatzes der Notwendigkeit vom Haushalts-
gesetzgeber als durchaus notwendig angesehen
worden sind?

     Zu 3.: Die bei den Kapiteln 1500 - Politisch-
Administrativer Bereich und Service -, 15 30 -
Steuern - und 15 31 - Finanzämter - ausgewie-
senen Haushaltsmittel sind vor dem Hintergrund
der gesetzlich vorgeschriebenen Übernahme der
Kosten für die Tätigkeit des örtlichen Personal-
rats gemäß § 40 Abs. 1 Personalvertretungsgesetz
(PersVG) Berlin veranschlagt worden.

     4. Was war der Grund dafür, die jahrzehnte-
lang bewährte Handhabung mit der o.a. Anwei-
sung aufzugeben, und mit welcher Argumentati-
on unterscheidet der Senat jetzt zwischen der
Notwendigkeit eigener Ausgaben und der Aus-
gaben der Personalvertretungen für gleiche Sach-
verhalte?

     Zu 4.: Für das Haushaltsjahr 2008/2009 er-
folgte eine Prüfung des Umfangs der den Personal-
vertretungen zur Erledigung der ihnen gesetzlich
zugewiesenen Aufgaben notwendig zu erstatten-
den Kosten unter Anwendung des aktuellen
PersVG und der Landeshaushaltsordnung (LHO).

     5. Hält der Senat die o.a. Anweisung für ge-
eignet, die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwi-
schen der politischen Leitung und den Mitarbei-
tern zu befördern, oder ist diese Anweisung
möglicherweise Ausdruck der Missachtung, die
die politische Leitung der Senatsverwaltung für
Finanzen den Mitarbeitern entgegenbringt?

     Zu 5.: Der Senat kann nicht erkennen, dass
Regelungen, die auf dem PersVG beruhen und
die von allen Dienststellen des Landes zu beach-
ten sind, einen Ausdruck der „Missachtung“ der
politischen Leitung der Senatsverwaltung für Fi-
nanzen gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern darstellen.
Berlin, den 17. Juli 2008

In Vertretung
Iris Spranger

Senatsverwaltung für Finanzen
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 23. 07. 2008)Fortsetzung Seite 21 >>>
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fortlaufend eine Kostenerstattung der

Personalvertretung ausgeschlossen bleibt.

Der Innensenator Dr. Körting sagte seine Un-

terstützung und den Erlass eines entspre-

chenden Rundschreibens zu.

Im Verlauf der Unterredung – aber außer-

halb der Tagesordnung – gab der Innen-

senator zum Thema Tarifverhandlungen den

Gewerkschaftsvertretern eindeutig zu verste-

hen, dass er Tarifangehörige und Beamte in

ihrer Einkommensentwicklung gleich behan-

deln will. Tariferhöhungen will er auf die Be-

amten übertragen. Eine Absicht, die von den

Gewerkschaftsvertretern des dbb berlins

schon immer gefordert wurde, da man

hiermit einen Gleichklang für al le

Beschäftigtengruppen erreichen würde.

>>>  Fortsetzung von Seite 20:

Beamtenpolitisches Grundsatzgespräch
mit dem Innensenator
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Kleine Anfrage

Kleine Anfrage

des Abgeordneten Peter Trapp (CDU)

vom 16. April 2008 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 21. April 2008) und Antwort

Bearbeitung von Beihilfeanträgen im Land Berlin

     Im Namen des Senats von Berlin beantwor-
te ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt:

     1. Wie ist die Bearbeitung von Beihilfean-
trägen im Land Berlin allgemein organisiert?

     Zu 1.: Die Bearbeitung von Beihilfeanträgen
wird in der Zentrale Beihilfenstelle des Landes-
verwaltungsamtes (LVwA) für aktiv Beschäftigte
der Hauptverwaltung, der Bezirksverwaltungen
sowie der nachgeordneten Einrichtungen, der sons-
tigen obersten Landesbehörden und der landes-
unmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts – sofern diese die
Bearbeitung übertragen haben – sowie für alle
Versorgungsempfänger durchgeführt.

     2. Welche Besonderheiten gelten in dieser
Hinsicht für den Bereich der Beamten im Polizei-
dienst?

     Zu 2.: Als ein Ergebnis des bei der Senats-
verwaltung für Inneres und Sport durchgeführten
Projektes ´Landesämter‚ ist die Bearbeitung von
Beihilfeanträgen für Beamtinnen und Beamte im
Polizeidienst zum 1. April 2004 vom Polizeipräsi-
denten in Berlin auf das LVwA übertragen worden.

     3. Wie viel Zeit wird in Berlin für die voll-
ständige Bearbeitung eines Beihilfeantrages
durchschnittlich benötigt?

     4. Wie lang ist die durchschnittliche
Bearbeitungszeit im Bereich der Polizei?

Zu 3. und 4.: Der Senat hat sich zum Ziel gesetzt,
die Bearbeitung von Beihilfeanträgen vom Eingang
des Antrages bis zur Veranlassung der Überwei-
sung des Erstattungsbetrages innerhalb von max.
20 Arbeitstagen zu realisieren. Der Zielwert wur-
de im Jahr 2007 mit zunehmender Tendenz ver-
fehlt. Der Durchschnittswert im Jahr 2007 lag bei
rund 26 Arbeitstagen. Die aktuelle Bearbeitungs-
zeit (Stand: 13.05.08) liegt bei 26 (Versorgungs-
empfänger) bzw. 39 Arbeitstagen (Dienstkräfte).
Dabei sind die Anträge nicht berücksichtigt, die
bereits Abschlagzahlungen in Höhe der durch-
schnittlichen Erstattungssätze erhalten haben (vgl.
5.). Bei diesen Anträgen liegt die Bearbeitungs-
zeit bis zum abschließenden Bescheid deutlich
höher. Es wird nicht zwischen Beihilfeanträgen von
Polizeibeamten und –beamtinnen und anderen Be-
diensteten unterschieden. Die Bearbeitungszeiten
entsprechen deshalb den o.g. Werten. Maßnah-
men, die zu einem Abbau der langen Bearbeitungs-
zeiten führen sollen, bitte ich der Antwort zu der
Nr. 10 zu entnehmen.

     5. In wie vielen Fällen erfolgt vor abschlie-
ßender Bearbeitung eines Antrages eine Ab-
schlagszahlung?

     Zu 5.: Vor dem Hintergrund der langen Bear-
beitungszeiten im Bereich der Beihilfe und der
damit einhergehenden Beschwerden von Beihil-
feberechtigten hatte die Senatsverwaltung für
Inneres und Sport beschlossen, alle vorliegen-
den und eingehenden Beihilfeanträge in der Zeit
vom 04.02.2008 bis 04.04.2008 vorab mit einer
Abschlagszahlung zu bescheiden. Es wurden für
82.557 Anträge Abschläge in Höhe der durch-
schnittlichen Erstattungssätze gewährt. Außerhalb
dieser einmaligen Aktion werden Abschlagzah-
lungen auf Antrag bei stationären Krankenhaus-
und Sanatoriumsbehandlungen, Dialysebehand-
lungen und Anschlussrehabilitationen gewährt.
Eine statistische Auswertung liegt nicht vor.

     6. Wie wird verfahren bei Anträgen für beihilfe-
berechtigte Kinder im Hinblick auf die Notwen-
digkeit, Originalbelege zur Abrechnung bei den
Krankenkassen vorzulegen?

nicht gleich im ersten Schritt die Beihilfeanträge
abschließend bearbeitet werden?

     Zu 6. und 7.: Werden Aufwendungen für Kin-
der geltend gemacht, sind gem. § 17 Abs. 3 der
Beihilfevorschriften (BhV) Originalbelege einzu-
reichen, wenn mehreren Beihilfeberechtigten zu
denselben Aufwendungen Beihilfen zustehen. Mit
der in Kürze in Kraft tretenden Bundesbeihilfe-
verordnung entfällt die Verpflichtung, da die Bei-
hilfe in diesen Fällen demjenigen gewährt wird,
der den Familienzuschlag nach dem Bundes-
besoldungsgesetz erhält.Die Beihilfeanträge wer-
den im ersten Schritt abschließend bearbeitet

     8. Wie viel Personal stand im Jahr 2007 in
den zuständigen Stellen für die Bearbeitung der
Beihilfeanträge zur Verfügung?

     Zu 8.: Die unmittelbare Beihilfebearbeitung er-
folgt durch die Beihilfesachbearbeiter/Innen.
Daneben werden Mitarbeiter/Innen für die Stichpro-
ben- und Regelprüfung, die Widerspruchs-
bearbeitung, die Betreuung des IT-Verfahrens, eine
Geschäftsstelle und für die Gruppen- und Referats-
leitung eingesetzt.

Kalender ø-Personalaus- ø-Personalaus-
jahr stattung stattung

Beihilfestelle insges. Sachbearbeiter
Vollzeitäquivalent Vollzeitäquivalent

2007 135,37 100,95

In den Angaben zur ø-Personalausstattung in der
zentralen Beihilfestelle des LVwA sind der Ein-
satz von 6 Kaufleuten der Bürokommunikation
mit Zeitverträgen sowie 14 Dienstkräften aus
dem ZeP berücksichtigt.

     9. Wird oder wurde aufgrund der langen
Bearbeitungszeiten von Beihilfeanträgen in die-
sen Stellen zusätzliches Personal eingestellt?

     10. Welche Maßnahmen ergreift der Senat,
um eine zügige Bearbeitung der Beihilfeanträge
zu gewährleisten?

     Zu 9. und 10.: In einer Arbeitsgruppe sind
Handlungsvorschläge erarbeitet worden. Danach
ergeben sich Optimierungspotentiale durch die Ver-
einfachung des Beihilferechts, eine Überprüfung
des Personaleinsatzes sowie der Organisation und
des optimalen Einsatzes zeitgemäßer IT-
Unterstützung.S Mittelfristig, d.h. mit Wirksamkeit
ab Ende 2008 bis Anfang 2009, werden zurzeit
konkrete bearbeitungserleichternde, kosten-
neutrale Beihilferechtsänderungen geprüft. Zudem
werden mit Hilfe externer Unterstützung
Organisationsbetrachtungen in der Zentralen
Beihilfestelle durchgeführt. Die derzeitige IT-Un-
terstützung ist zwar gewährleistet, jedoch erfor-
dern die o.g. Änderungen zunehmend den Einsatz
eines flexiblen und damit zeitgemäßen IT-Verfah-
rens. Die Prüfung hierzu – insbesondere im Rah-
men eines Benchmark mit anderen Bundesländern
– hat begonnen; ein neues IT-Verfahren ist jedoch
eher mittel- bis langfristig realisierbar.
Neben diesen Prüfungen sind - wie bereits in der
Vergangenheit - verschiedene Maßnahmen als
´Sofortmaßnahmen‚ ergriffen worden. Hierzu zäh-
len insbesondere kurzfristige Personalver-
stärkungen, Sonderaktionen auch an Wochenen-
den, Einschränkungen in der persönlichen und
telefonischen Erreichbarkeit der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie interne Organisations-
entwicklungsmaßnahmen.

möglich zu halten, wurden in der Beihilfestelle fünf
ehemalige Auszubildende mit Zeitverträgen ein-
gesetzt und rechtzeitig eine vorübergehende per-
sonelle Verstärkung bestehend aus bis zu 14 Dienst-
kräften aus dem ZeP organisiert. Es ist beabsichtigt,
die Verträge der o.g. ehemaligen Auszubildenden
bis zum 30. Juni 2009 zu verlängern und die
Beihilfestelle im Sommer 2008 um weitere fünf
ehemalige Auszubildende zu verstärken.
Berlin, den 23. Mai 2008

Dr. Ehrhart Körting
Senator  für  Inneres und Sport

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 4. 06.2008)
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Anzeige

Berliner Einkommensrunde 2008:
Kundgebung vor dem Dienstgebäude
des Innensenator Dr. Ehrhard Körting

Im Rahmen des ganztägigen Streiks hatte die dbb tarifunion vor den Sommerferien eine zentrale Kundgebung vor dem Gebäude

der Senatsinnenverwaltung in der Klosterstraße in Berlin-Mitte durchgeführt. Am Dienstsitz des Innensenators überreichten die

Teilnehmer der Kundgebung dem Senator Dr. Körting symbolisch Strafzettel mit dem Tatvorwurf des tarifwidrigen Parkens im

absoluten Halteverbot auf der Tarifstraße. Die Teilnehmer brachten damit ihren Unmut über die Blockadehaltung des Senats,
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insbesondere des zuständigen Senators für Inneres, bei den Tarifverhandlungen für die Landesbeschäftigten zum Ausdruck.

Die Strafzettel wurden in einem symbolischen Akt von den Teilnehmern an ein Großplakat, welches neben der Bühne

aufgebaut war, angeheftet. Neben Helmut Overbeck vom Vorstand der dbb tarifunion sprachen Bodo Pfalzgraf (DPolG

Berlin) und auch der stellvertr. dbb-Landesvorsitzende Bernd Raue (DSTG Berlin) zu den Teilnehmern der Kundgebung.
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- die Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung

Zeigen Sie sich solidarisch - treten Sie in die Fachgewerkschaft ein!

DSTG-Mitgliederleistungen . . .

Beispiel

Serviceleistungen der DSTG

„Betriebliches Eingliederungsmanagement“

Der DSTG-Landesverband Berlin informiert betroffene DSTG-Mitglieder in einem persönlichen Beratungsgespräch u.a. über die

in der Dienstvereinbarung Gesundheit (DV Gesundheit) vereinbarten Regelungen zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement.

DSTG-Mitglieder vereinbaren bitte rechtzeitig telefonisch einen Beratungstermin mit dem DSTG-Landesverband Berlin.

Ausgefüllt bitte an die DSTG-Berlin senden:

Deutsche Steuer-Gewerkschaft

Landesverband Berlin

Motzstraße 32

FAX: 030 21473041

10777 Berlin

Ja, ich werde Mitglied und erkläre meinen Eintritt in die Deutsche Steuer-Gewerkshaft - LV Berlin - mit Wirkung vom  ............................ 2008.

Name: .......................................................................... Vorname: ................................... Geburtsdatum: ............................

Anschrift: ...............................................................................................................................................................................................................

Telefon  privat: .......................................................................... E-Mail  privat: ...............................................................................................

Dienststelle: .......................................................................... Telefon dienstl.: ...............................................................................................

Besoldungsgruppe: A  ..........   Vergütungsgruppe: BAT/-O  ................ teilzeitbeschäftigt: ............... % seit:     .............................................

Steueranwärter/in seit:   .......................................... Finanzanwärter/in seit: ............................................

Hiermit ermächtige ich - jederzeit widerruflich - die Deutsche Steuer-Gewerkschaft - Landesverband  Berlin - die satzungsgemäßen Beiträge vierteljährlich

zum 15.02., 15.05. 15.08. und 15.11 jedes Jahres zu Lasten meines Kontos bei(m)  ..............................................................................................

Bankleitzahl: .......................................................................     Kontonummer: ............................................................................................................

einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht keine Verpflichtung zur Einlösung. Dadurch versursachte Mehrkosten

gehen zu meinen Lasten.Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit der obigen Angaben.

................................... , den ............................ ...............................................................

(Unterschrift)


